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Wer in einem Schweizer Gefängnis 
lebt, bekommt drei warme Mahl-
zeiten am Tag, muss arbeiten und 
erhält dafür einen kleinen Lohn. 
Menschen in Langzeitnothilfe ha-
ben sechs bis acht Franken für ihr 
tägliches Essen zur Verfügung und 
dürfen nicht arbeiten, um etwas da-
zuzuverdienen.

Diesen Vergleich stellt Walter 
Leiumgruber an, Prä sident der Eid-
genössischen Migrationskommis-
sion. Die Nothilfe, wenn sie länger 
als die vorgesehenen drei Monate 
dauere, funktioniere nicht, findet 
er. «Wir haben Menschen, die zehn 
Jahre im Nothilferegime leben, weil 
sie nicht in ihre Länder zurückge-
schickt werden können.» Ihre Situa-
tion, und besonders jene der Kinder, 
sei unhaltbar. Es brauche dringend 
eine Lösung.

Kinder in Sippenhaft
Neben dem menschlichen Problem 
sieht Leimgruber auch ein rechtli-
ches: Nicht die Minderjährigen hät-
ten das Gesetz gebrochen, sondern 
die Erwachsenen. «Die Kinder wer-
den in Sippenhaftung genommen 
und dem gleichen Regime unter-
worfen wie die Eltern», führt Leim-
gruber aus. Es sei, als ob man das 
Kind eines Mörders gleich behandel-
te wie den Mörder selbst. «Ob dieses 
Vorgehen einer Prüfung durch den 
Europäischen Menschengerichts-
hof standhalten würde, ist fraglich.» 
Klar sei aber: Das Leben der Kinder 
werde nachhaltig zerstört, obwohl 
diese sich nichts zu Schulden kom-
men liessen.

Die Eidgenössische Migrations-
kommission EKM, die Walter Leim-
gruber präsidiert, berät den Bund 
und die Verwaltung in Migrations-
fragen. Er sieht es also als seinen 
Auftrag, über die aktuelle Situation 
zu informieren und einen Prozess 
in Gang zu bringen. «Klar braucht 
es im Asylwesen  eine gewisse Härte, 
und die Vorgaben des Bundes, die 
auf einer Volksabstimmung basie-
ren, müssen durchgesetzt werden.» 
Doch die Kantone könnten dabei 
auch Spielraum nutzen.

Nachbesserung nötig
Tatsächlich sind die kantonalen Un-
terschiede gross, etwa bei der Un-
terbringung von Familien oder den 
Ausbildungsmöglichkeiten junger 
Erwachsener. Im Kanton Bern müs-
sen Jugendliche nach dem Negativ-
entscheid ihre Lehre abbrechen. In 
der Waadt gibt es für Menschen in 
Nothilfe einen Kurzlehrgang, wenn 
sie ausreisewillig sind.

Auf den Kantonen laste viel Ver-
antwortung, sagt Leimgruber, und 
der Bund interveniere bei unter-
schiedlichen Umsetzungen der Vor-
gaben nicht automatisch. Es sei klar, 
dass es dringend Nachbesserungen 
brauche. «Tatsache ist, die meisten 
abgewiesenen Asylsuchenden, die 
jetzt von Nothilfe leben, bleiben 
hier.» Und die Kinder brauchten eine 
Perspektive. «Wenn wir jetzt nicht 
handeln, produzieren wir kaputte 
Kinder. Und das darf sich ein zivili-
siertes Land wie die Schweiz nicht 
leisten.» Katharina Kilchenmann

«Speziell die 
Situation  
der Kinder ist 
unhaltbar»

Asyl Für Kinder in Lang- 
zeitnothilfe brau- 
che es dringend neue 
Lösungen, meint  
der Migrationsexperte.

Migration Abgewiesene Asylbewerber leben oft lange in einem System, das nicht auf Dauer angelegt 
ist. Besonders hart trifft das Nothilferegime die Kinder. Der Zustand sei zumutbar, sagen die Behörden.

Bleiben dürfen sie nicht, 
gehen können sie nicht

«Herzlich willkommen im RZB Biel- 
Bözingen.» So heisst es auf einem 
grossen Schild beim Eingang des 
Rückkehrzentrums, das mitten in 
einem Industriegebiet steht. Ein kal-
ter Wind weht über das Container-
dorf hinter dem mannshohen Ma-
schenzaun hinweg. Von der nahen 
Autobahn her sind Lastwagen zu 
hören. Eine Haltestelle verspricht 
Busse von und nach Biel. 

Ansonsten gibt es hier wenig für 
die 108 Menschen. In der Pandemie 
ist das RZB nur zur Hälfte ausge-
lastet. Die Bewohnerinnen und Be-
wohner stammen aus 21 Ländern: 
Erwachsene, unbegleitete Jugendli-
che, Familien. Ihr Asylantrag wur-
de definitiv abgelehnt. Sie müssen 
die Schweiz verlassen und dürfen 
keine Sozialhilfe beziehen. Wegge-
wiesene leben von der Nothilfe. 

Gemäss Bundesverfassung steht 
die minimale Unterstützung allen 
Menschen zu, die in Not geraten 
sind, um ihnen ein «menschenwür-
diges Dasein» zu sichern. Einzelper-
sonen erhalten neben Unterkunft 
und obligatorischer Krankenversi-
cherung acht Franken Taggeld, für 
Familiemitglieder sind es 6.50. Das 
muss reichen für Nahrung, Klei-
dung und Hygiene. Weggewiesene 
Personen dürfen weder arbeiten – 
auch nicht ehrenamtlich – noch sich 
weiterbilden. Kinder haben Zugang 
zur Volksschule. 

Fluchtgründe im Dunkeln
Tenzin Choten kommt aus Tibet 
und lebte bis vor Kurzem mit seiner 
Familie im RZB Biel-Bözingen. Er 
zeigt auf einen der Container in der 
letzten Reihe. «Im Sommer war es 
dort drin heiss, im Winter klirrend 
kalt. Und die Küche auf der anderen 
Seite des Camps, die wir mit allen 
Bewohnern teilten, war oft schmut-
zig.» 2013 war Tenzin Choten in die 
Schweiz geflohen, seine Frau folgte 
ihm ein Jahr später. Bis heute muss-
ten sie neunmal umziehen.

Zuerst lebte die Familie in einer 
kleinen Wohnung, dann immer in 
Asylzentren, und nach der Ableh-
nung ihres Asylantrags im Rück-
kehrzentrum. «Hier war es oft sehr 
laut, weil die Bewohner sich strit-
ten», fährt der junge Tibeter in ge-
brochenem Deutsch fort. Nachts sei 
die Polizei gekommen, um jeman-
den abzuführen. Sein Sohn habe bis 
heute Angst deswegen. 

Seit einigen Wochen lebt die Fa-
milie nun dank einer privaten Ini-
tiative in einer Wohnung im Dorf. 
Der fünfjährige Sohn besucht den 
öffentlichen Kindergarten. In einer 
wilden Mischung aus Hochdeutsch, 
Mundart, Tibetisch und einer Fan-
tasiesprache erklärt er, wie froh er 
sei, nicht mehr im Camp zu sein. 

Warum genau Tenzin seine Hei-
mat verlassen hatte, sagt er nicht. 
Politische Probleme, Repressionen 
hätten ihn dazu gezwungen. Klar ist 
aber: Dahin zurückkehren können 
sie nicht. In der Schweiz bleiben al-
lerdings auch nicht.

Eine schwierige Situation. Des-
sen ist sich auch das zuständige Amt 
für Bevölkerungsdienste des Kan-
tons Bern (Abev) bewusst. «Dass die 
in den kantonalen Rückkehrzentren 
untergebrachten Personen aufgrund 
unsicherer Zukunftsperspektiven 
grossen psychischen Belastungen 

ausgesetzt sind, steht ausser Frage», 
schreiben sie auf Anfrage. Und den-
noch: «Eine menschenwürdige Un-
terbringung ist in jedem Fall mög-
lich.» Den Bedürfnissen der Kinder 
werde besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt. «Spielsachen und Spiel-
plätze stehen zur Verfügung, der 
Schulunterricht ist gewährleistet», 
hält das ABEV fest. 

Wie ein endloser Lockdown
Dass, wer einen negativen Asylent-
scheid erhält, in sein Herkunftsland 
zurückkehren müsse, stellt auch 
Daniel Winkler nicht infrage. Der 
Pfarrer in Riggisberg setzt sich seit 
Jahren für abgewiesene Asylbewer-
ber in Nothilfe ein. «Wenn sich eine 
Rückkehr verzögert oder unmög-
lich ist, wird die Nothilfe, die für ei-
ne kurze Zeitspanne vorgesehen ist, 
zur Dauerlösung.» Dafür sei sie nicht 

konzipiert. Ganz besonders litten 
darunter die Kinder. «Die Umgebung 
in Rückkehrzentren ist alles andere 
als kindgerecht.» 

Kontakt mit anderen Kindern sei 
kaum möglich, Orte zum Spielen ge-
be es nicht wirklich. Einige besuch-
ten zwar die öffentliche Schule oder 
Empfangsklassen, Kinder lebten in 
den Rückkehrzentren aber in stän-
diger «prekärer Unsicherheit» und 
partizipierten an der Verzweiflung 
ihrer Eltern. «Das führt zu sozialer 
Iso lation und nachhaltigen Entwick-
lungsstörungen», so Winkler.  

Tenzin Choten ist froh, dass er 
und seine Familie nicht mehr im 
Rückkehrzentrum wohnen. «Wir 
sind den lieben Menschen, die uns 
das ermöglichen, unendlich dank-
bar», meint er. «Trotzdem ist unser 
Leben seit Jahren wie ein endloser 
Lockdown.» Katharina Kilchenmann

Die Familie aus dem Tibet lebt seit acht Jahren unter prekären Verhältnissen in der Schweiz.  Foto: Manuel Zingg

Kritik am Umgang  
mit Minderjährigen

Ende 2019 lebten 3227 Personen in  

der Schweiz von Nothilfe, davon waren  

572 Kinder. Zuständig für ihre Unter-

bringung und Betreuung sind die Kan-

tone. Der Bund entschädigt die  

Nothilfekosten mit einer einmaligen 

Pauschale pro Fall. Die Beobach- 

tungsstelle für Asyl- und Ausländer-

recht SBAA stellte in ihrem kürzlich 

veröffentlichten Bericht der Schweiz 

im Umgang mit Minderjährigen kein 

gutes Zeugnis aus. Die Praxis der Be-

hörden sei restriktiver als in der 

UNO-Kinderrechtskonvention festge-

legt. Zu oft würden migrationspoli-

tische Interessen höher gewichtet als 

die Interessen von Minderjährigen, 

lautet das Fazit des SBAA.


